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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung der Bundes-Verfassungsgesetzes 

 
 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

 1. bis 10. …  1. bis 10. … 

 11. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Art. 12 fällt; Sozial- und 
Vertragsversicherungswesen; Pflegegeldwesen; 
Sozialentschädigungsrecht; Kammern für Arbeiter und Angestellte, mit 
Ausnahme solcher auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet; 

 11. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Art. 12 fällt; Sozial- und 
Vertragsversicherungswesen; Ausbildungspflicht Jugendlicher; 
Pflegegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; Kammern für Arbeiter und 
Angestellte, mit Ausnahme solcher auf land- und forstwirtschaftlichem 
Gebiet; 

 12. bis 17. …   12. bis 17. …  

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Artikel 102. (1) …  Artikel 102. (1) …  

(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 
festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt 
werden: 

Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; 
Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes 
aus ihm; Aufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdigen Gründen; Passwesen; 
Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 
Bundesfinanzen; Monopolwesen; Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- 
und Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; Justizwesen; Pressewesen; 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich 
der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen 
Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Fremdenpolizei und 
Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; 
Kartellrecht; Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen; Verkehrswesen; Strom- und Schifffahrtspolizei; Post- und 

(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 
festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt 
werden: 

Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; 
Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes 
aus ihm; Aufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdigen Gründen; Passwesen; 
Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 
Bundesfinanzen; Monopolwesen; Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- 
und Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; Justizwesen; Pressewesen; 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich 
der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen 
Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Fremdenpolizei und 
Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; 
Kartellrecht; Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen; Verkehrswesen; Strom- und Schifffahrtspolizei; Post- und 
Fernmeldewesen; Bergwesen; Regulierung und Instandhaltung der Donau; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fernmeldewesen; Bergwesen; Regulierung und Instandhaltung der Donau; 
Wildbachverbauung; Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; 
Vermessungswesen; Arbeitsrecht; Sozial- und Vertragsversicherungswesen; 
Pflegegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; geschäftlicher Verkehr mit Saat- 
und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit 
Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut 
auch der Anerkennung; Denkmalschutz; Organisation und Führung der 
Bundespolizei; militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; 
Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von Kinderbeihilfen und die 
Schaffung eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie zum Gegenstand hat; 
Schulwesen sowie Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schüler- und 
Studentenheime, ausgenommen das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen 
und das land- und forstwirtschaftliche Erziehungswesen in den Angelegenheiten 
der Schülerheime; öffentliches Auftragswesen. 

Wildbachverbauung; Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; 
Vermessungswesen; Arbeitsrecht; Sozial- und Vertragsversicherungswesen; 
Ausbildungspflicht Jugendlicher; Pflegegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; 
geschäftlicher Verkehr mit Saat- und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sowie mit Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der 
Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der Anerkennung; Denkmalschutz; 
Organisation und Führung der Bundespolizei; militärische Angelegenheiten; 
Angelegenheiten des Zivildienstes; Bevölkerungspolitik, soweit sie die 
Gewährung von Kinderbeihilfen und die Schaffung eines Lastenausgleiches im 
Interesse der Familie zum Gegenstand hat; Schulwesen sowie Erziehungswesen 
in den Angelegenheiten der Schüler- und Studentenheime, ausgenommen das 
land- und forstwirtschaftliche Schulwesen und das land- und forstwirtschaftliche 
Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schülerheime; öffentliches 
Auftragswesen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Artikel 151. (1) bis (58) …  Artikel 151. (1) bis (58) …  

 (59) Art. 10 Abs. 1 Z 11 und Art. 102 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2016 treten mit 1. Juli 2016 in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

 
 

§ 38e. …  § 38e. … 

 Beitrag zur Erfüllung der Ausbildungspflicht 

§ 38f. Das Arbeitsmarktservice hat Jugendliche bei der Erfüllung der 
Ausbildungspflicht bestmöglich zu unterstützen. Soweit sich dafür Maßnahmen 
gemäß § 38a, § 38d und § 38e als nicht ausreichend erweisen, sind zusätzliche 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im erforderlichen Ausmaß bereitzustellen. 

§ 78. (1) bis (32) …  § 78. (1) bis (32) …  

 (33) § 38f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2016, tritt mit 
1. Juli 2016 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 

Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes 

 
 

§ 6. (1) bis (2) lit. c… § 6. (1) bis (2) lit. c… 

 d) zu den Kosten begleitender Hilfen im Arbeitsleben, insbesondere 
Arbeitsassistenz, Berufsausbildungsassistenz (§ 8b des 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969), Job Coaching und 
Clearing sowie anderer Unterstützungsstrukturen, insbesondere 
Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz und Beratungsleistungen für 
Unternehmen; 

 d) zu den Kosten von Maßnahmen beruflicher Assistenz, insbesondere 
Jugendcoaching, Produktionsschulen, Berufsausbildungsassistenz (§ 
8b des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969), 
Arbeitsassistenz und Job Coaching sowie anderer 
Assistenzmaßnahmen, insbesondere Persönliche Assistenz am 
Arbeitsplatz und Beratungsleistungen für Unternehmen; 

 e) bis g) …  e) bis g) … 

§ 10a. (1) Die Mittel des Ausgleichstaxfonds sind insbesondere zu verwenden 
für 

§ 10a. (1) Die Mittel des Ausgleichstaxfonds sind insbesondere zu 
verwenden für 

 a) Zwecke der beruflichen Eingliederung für die im Sinne dieses 
Bundesgesetzes begünstigten Behinderten (§ 2 Abs. 1 und 3) und die in 
den Abs. 2, 3 und 3a angeführten Behinderten; für alle diese Personen 
jedoch nur dann, wenn sie ihren dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet 
haben oder im Bundesgebiet dauerhaft einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen; 

 a) Zwecke der beruflichen Eingliederung für die im Sinne dieses 
Bundesgesetzes begünstigten Behinderten (§ 2 Abs. 1 und 3) und die in 
den Abs. 2 und 3 angeführten Personen; für alle diese Personen jedoch 
nur dann, wenn sie ihren dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet haben 
oder im Bundesgebiet dauerhaft einer Erwerbstätigkeit oder 
Berufsausbildung nachgehen; 

 b) bis j) …  b) bis j) … 

(2) Die im Abs. 1 lit. a, c, d, h und i aufgezählten Hilfen können auch 
Behinderten, die österreichische Staatsbürger, Staatsbürger von Vertragsparteien 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder Flüchtlinge (§ 2 
Abs. 1) sind, gewährt werden, deren Grad der Behinderung mindestens 30 vH 
beträgt, wenn diese ohne solche Hilfsmaßnahmen einen Arbeitsplatz nicht 
erlangen oder beibehalten können. 

(2) Die im Abs. 1 aufgezählten Leistungen können nach Maßgabe der 
erlassenen Richtlinien (§ 6 Abs. 3) auch gewährt werden: 

 a) betreffend Abs. 1 lit. a, c, d, h und i Menschen mit Behinderung, die 
österreichische Staatsbürger oder diesen im Sinne des § 2 Abs. 1 
gleichgestellt sind, deren Grad der Behinderung mindestens 30 vH 
beträgt, wenn diese ohne solche Leistungen einen Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz nicht erlangen oder beibehalten können; 

 b) betreffend Abs. 1 lit. a, c, d, h und i Menschen mit Behinderung, die 
nicht österreichische Staatsbürger oder diesen im Sinne des § 2 Abs. 1 
gleichgestellt sind, wenn der Grad ihrer Behinderung mindestens 50 
vH beträgt, sie ihren dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet haben 
oder im Bundesgebiet dauerhaft einer Erwerbstätigkeit nachgehen und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sie ohne diese Leistungen einen Arbeitsplatz nicht erlangen oder 
beibehalten können; 

 c) betreffend Abs. 1 lit. a und d Menschen mit Behinderung, die 
österreichische Staatsbürger oder diesen im Sinne des § 2 Abs. 1 
gleichgestellt sind, die das 15. Lebensjahr überschritten haben, deren 
Grad der Behinderung mindestens 50 vH beträgt, und die nicht dem im 
§ 2 Abs. 3 angeführten Personenkreis angehören, wenn ohne diese 
Leistungen die Aufnahme oder Fortsetzung einer Schul- oder 
Berufsausbildung gefährdet wäre; 

 d) betreffend Abs. 1 lit. a, d, h und i österreichischen Staatsbürgern oder 
diesen im Sinne des § 2 Abs. 1 gleichgestellten Personen, wenn ihnen 
ohne diese Leistungen auf Grund der bisher ausgeübten beruflichen 
Tätigkeit oder Berufsausbildung eine Behinderung im Sinne des § 3 
unmittelbar droht. 

(2a) Die im Abs. 1 lit. a, d, h und i aufgezählten Hilfen können 
österreichischen Staatsbürgern, Staatsbürgern von Vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder Flüchtlingen (§ 2 Abs. 
1) gewährt werden, wenn ihnen ohne diese Hilfsmaßnahmen auf Grund der bisher 
ausgeübten beruflichen Tätigkeit eine Behinderung im Sinne des § 3 unmittelbar 
droht. 

 

(3) Behinderten, die österreichische Staatsbürger, Staatsbürger von 
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
Flüchtlinge (§ 2 Abs. 1) sind, die das 15. Lebensjahr überschritten haben, deren 
Grad der Behinderung mindestens 50 vH beträgt und die nicht dem im § 2 Abs. 3 
angeführten Personenkreis angehören, können Hilfen nach Abs. 1 lit. a dann 
gewährt werden, wenn ohne diese Hilfsmaßnahmen die Aufnahme oder 
Fortsetzung einer Schul- oder Berufsausbildung gefährdet wäre. 

(3) Maßnahmen beruflicher Assistenz gemäß § 6 Abs. 2 lit. d stehen nach 
Maßgabe der zu erlassenden Richtlinien Jugendlichen mit Assistenzbedarf auch 
dann offen, wenn sie nicht dem Personenkreis gemäß Abs. 1 und 2 angehören. 
Jugendliche mit Assistenzbedarf im Sinne dieses Bundesgesetzes sind – ungeachtet 
einer Zugehörigkeit zum Personenkreis gemäß Abs. 1 und 2 – Jugendliche 
grundsätzlich ab dem 9. Schuljahr, denen aufgrund von auf individuell-sozialen 
Faktoren beruhenden Beeinträchtigungen eine längerfristige oder dauerhafte 
Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt droht. Die Richtlinien haben insbesondere 
Regelungen zu treffen über 

 1. die förderbaren Maßnahmen für Jugendliche mit Assistenzbedarf, 

 2. die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum förderbaren 
Personenkreis, 

 3. Altersgrenzen sowie 

 4. sonstige Zugangsvoraussetzungen. 

(3a) Behinderten, die nicht unter § 2 Abs. 1 fallen, können die im Abs. 1 lit. a, (3a) Zur Bedeckung der Ausgaben für Maßnahmen im Sinne des Abs. 3 für 

182/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

4 von 5

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  5 von 5 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
c, d, h und i aufgezählten Hilfen gewährt werden, wenn der Grad ihrer 
Behinderung mindestens 50 vH beträgt, sie ihren dauernden Aufenthalt im 
Bundesgebiet haben oder im Bundesgebiet dauerhaft einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen und sie ohne diese Hilfsmaßnahmen einen Arbeitsplatz nicht erlangen 
oder beibehalten können. 

jene Personen, die nicht dem Personenkreis gemäß Abs. 1 und 2 angehören, sind 
jeweils die erforderlichen Mittel aus dem Bundeshaushalt als sonstige 
Zuwendungen (§ 10 Abs. 1) in den Ausgleichstaxfonds einzubringen. Sie sind in 
der Gebarung des Fonds in einem eigenen Verrechnungskreis darzustellen. 

(4) bis (7)… (4) bis (7)… 

§ 25. (1) bis (19)… § 25. (1) bis (19)… 
 

(20) § 6 Abs. 2 lit. d und § 10 Abs. 2 bis 3a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2016, treten mit 1. Juli 2016 in Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

 
 

§ 13. (1) und (2) … § 13. (1) und (2) … 

 (3) Ausgaben für Aufwendungen nach § 10a Abs. 3 des 
Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, und zur Erfüllung der 
Ausbildungspflicht nach § 38f AMSG können aus Mitteln der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik finanziert werden und sind jeweils bis zu der im Abs. 4 
festgelegten Obergrenze wie Ausgaben nach dem AlVG zu behandeln. 

 (4) Die Obergrenze beträgt 

 1. im Jahr 2016 20 Mio. Euro, 

 2. im Jahr 2017 42 Mio. Euro, 

 3. im Jahr 2018 53 Mio. Euro und 

 4. ab dem Jahr 2019 jeweils 57 Mio. Euro. 

§ 10. (1) bis (60) … § 10. (1) bis (60) … 

 (61) § 13 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2016 
tritt mit 1. Juli 2016 in Kraft. 
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